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Das Verbot der Rassendiskriminierung — 
eine, zwingende Norm des Völkerrechts
Dr. sc. HANS-JOACHIM HEINTZE,
Institut jür internationale Studien der Karl-Marx-Universität Leipzig

Jahrelang war es umstritten, ob es zwingende Normen des 
Völkerrechts gibt, die für alle Staaten verbindlich sind (jus 
cogens).! Erst die Wiener Konvention über das Recht der 
Verträge vom 23. Mai 19691 2 hat diesen Streit beendet; ihr 
Art. 53 lautet: „Im Sinne der vorliegenden Konvention ist 
eine zwingende Norm des allgemeinen Völkerrechts eine 
Norm, die von der internationalen Staatengemeinschaft als 
Ganzes als eine Norm akzeptiert und anerkannt wird, von 
der keine Abweichung erlaubt ist und die nur durch eine 
nachfolgende Norm des allgemeinen Völkerrechts, die den
selben Charakter trägt, abgeändert werden kann.“

Die eigentlidie Frage ist nunmehr, welche Normen einen 
derartigen Charakter tragen, zumal sich — angesichts des 
dynamischen Charakters des Völkerrechts — immer neue 
Normen dazu entwickeln können und keine verbindliche Li
ste der völkerrechtlichen Jus-cogens-Normen existiert. Der 
Versuch einer solchen Auflistung hatte 1968 fast zum Schein 
tern der Wiener Vertragsrechtskonferenz geführt, weil es 
diesem Vorschlag zufolge bei 35 Staaten gelegen hätte, zu be
stimmen, welche Normen des Völkerrechts für a M e Staaten 
verbindlich sind. Da dies dem Vereinbarungscharakter des 
Völkerrechts eklatant widerspricht, wurde der Vorschlag 
strikt abgelehnt.3

In Ermangelung einer Vereinbarung muß man die Jus- 
cogens-Normen anhand gewisser Merkmale identifizieren, 
die aus dem allgemeinen Völkerrecht und aus Art. 53 der 
Wiener Konvention abzuleiten sind. In der Literatur4 wur
den folgende Kriterien genannt;

1. Jus-cogens-Normen sind von grundlegender Bedeutung 
für den Frieden und die internationale Sicherheit.

2. Sie wurden von der Staatengemeinschaft als Ganzes 
allgemein akzeptiert.

3. Sie besitzen eine höhere Qualität gegenüber anderen 
Normen des Völkerrechts.

4. Von ihnen darf nicht abgewichen werden.
Diese Merkmale bilden eine Einheit und müssen als Kom

plex gesehen werden. Bei ihrer Anwendung wird deutlich, 
daß die Grundprinzipien des Völkerrechts unstrittig Jus-co- 
gens-Charakter haben. Dennoch besteht keine Identität zwi
schen jus cogens und Grundprinzipien: „Natürlich erschöpft 
sich mit den Grundprinzipien nicht das Jus-cogens-System, 
da zu ihm auch andere Normen gehören, die imperativen 
Charakter besitzen und autonom, besonders im Stadium der 
Herausbildung dieses oder jenes Prinzips, existieren kön
nen.“5 Als Beispiele solcher Normen werden das Verbot des 
Völkermordes und die Freiheit der Meere genannt.

Im folgenden soll der Nachweis erbracht werden, daß auch 
das Verbot der Rassendiskriminierung Jus-cogens-Charak- 
ter trägt.

Die^Bedeutung des Verbots der Rassendiskriminierung 
für den Frieden und die internationale Sicherheit

Verletzungen des Verbots der Rassendiskriminierung stel
len — wenn sie genügend intensiv betrieben werden — eine 
Friedensbedrohung dar und führen zu Friedensbrüchen. Daß 
dies von der Staatengemeinschaft so gesehen wird, zeigt die 
Verankerung eines allgemeinen Diskriminierungsverbots in 
Art. 1 Ziff. 3, 13 Ziff. 1, 55 Buchst, c und 76 Buchst, c der UN- 
Charta — eine Konsequenz aus den blutigen Erfahrungen 
mit dem hitlerfaschistischen Rassismus.6 Zu Recht war 1945 
bei der Ausarbeitung der UN-Charta hervorgehoben wor
den: „In dem Augenblick, da Hitler gemäß seiner Rassen
theorie begann, die deutschen Juden zu verfolgen, zu quä
len und zu töten, war nicht nur die. deutsche Rechtsordnung 
betroffen, sondern auch der Weltfrieden gefährdet.“7 8 9

Die Verbindung zwischen Friedensgefährdung und Ras
sendiskriminierung findet heute eine eindeutige Widerspie
gelung im Völkervertragsrecht und in den Resolutionen in
ternationaler Organisationen. So heißt es in Art. 1 der In
ternationalen Konvention über die Bekämpfung und Be
strafung des Apartheid-Verbrechens vom 30. November 1973®, 
„daß unmenschliche Handlungen, die aus der Politik und den 
Praktiken der Apartheid und aus der dieser verwandten Poli
tik und Praxis der Rassentrennung und -diskriminierung ...

erwachsen, Verbrechen sind, die die Prinzipien des Völker
rechts .. . verletzen und eine ernsthafte Bedrohung des Welt
friedens und der internationalen Sicherheit darstellen“. Eine 
noch generellere Formulierung enthält Art. 2 Ziff. 2 der 
UNESCO-Deklaration über Rassen und Rassenvorurteile 
vom 27. November 1978®, in dem festgestellt wird, daß der 
Rassismus „politische Spannungen zwischen den Völkern 
(schafft)“ und „folglich in starkem Maße den Weltfrieden 
und die internationale Sicherheit (gefährdet)“. Diese eindeu
tige Festschreibung des kausalen Zusammenhangs war von 
den USA bei der Ausarbeitung der Deklaration heftig be
kämpft worden.10

Insgesamt widerspiegeln die unterschiedlichen Rechtscha
rakter tragenden Dokumente eindeutige Auffassungen der 
Staatenmehr h eit.

Von grundlegender Bedeutung für die konkrete Feststel
lung von Friedensbedrohungen sind die Beschlüsse des UN- 
Sicherheitsrates. Die Verabschiedung von Resolutionen zur 
Rassendiskriminierung stieß aber im Sicherheitsrat immer 
wieder auf- den entschiedenen Widerstand imperialistischer 
Staaten, was angesichts der offenen Rassendiskriminierung 
in vielen kapitalistischen Ländern'nicht verwundert. Durch 
diese Haltung imperialistischer Staaten war aber lange Zeit 
eine klare Stellungnahme des UN-Sicherheitsrates erschwert, 
denn Beschlüsse des Rates kommen nur auf der Grundlage 
der Einstimmigkeit seiner fünf ständigen Mitglieder zu
stande.

Erst nach dem weltweiten Protest gegen den brutalen 
Überfall südafrikanischer Polizisten auf friedliche Demon
stranten im Jahre 1960 konnte der Sicherheitsrat die Reso
lution 4300 annehmen, die die Lage in Südafrika gemäß Ka
pitel VI der UN-Charta (Friedliche Beilegung von Streitig
keiten) als eine „Situation“ bezeichnete, die durch ihre „Fort
dauer ... die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit gefährden könnte“.11 In den fol
genden Jahren kam es zur Verabschiedung weiterer Reso
lutionen des Sicherheitsrats, die von einer Bedrohung des 
Friedens durch Südafrika sprachen, so daß die Zeit für ent
sprechende Maßnahmen nach Kapitel VII der UN-Charta 
(Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens und 
bei Angriffshandlungen) reif war. Die kapitalistischen Staa
ten betrieben jedoch eine Hinhaltetaktik, die selbst bürger
liche Völkerrechtler eingestehen mußten: „Alle Resolutio
nen im Falle Südafrikas spiegeln den Unwillen der westli
chen Staaten wider, die Politik der Apartheid zur Friedens
bedrohung zu erklären oder gar Zwangsmaßnahmen nach
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